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Stadt Heidelberg 
Dezernat I, Referat 01 - Geschäftsstelle Sitzungsdienste 
Dezernat III, Kinder- und Jugendamt 

 
 
 
Benennung der Kinderbeauftragten und der 
Stellvertreterin in Neuenheim 
Persönliche Vorstellung der Bewerberinnen  
hier: Anhörung von Frau Wibke Blüny und 
Frau Verena Schmitt als Betroffene gem. 
Abs. 4 S. 2 Gemeindeordnung und § 3 Abs. 4 
S. 1 Geschäftsordnung für Bezirksbeiräte 

 
 
 

Beschlussvorlage 
 
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung Zustimmung zur 

Beschlussempfehlung 
Handzeichen 

 
Bezirksbeirat Neuenheim 23.11.2004 Ö O ja  O nein  O ohne 

 

 

 
 

Beschlusslauf! 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
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 Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
  
 Dem Bezirksbeirat Neuenheim wird vorgeschlagen, die Bewerberinnen für das Amt der 

Kinderbeauftragten bzw. der Stellvertretung, Frau Wibke Blüny, Ladenburgerstr.62, 69120 
Heidelberg und Frau Verena Schmitt, Wilhelm-Blum-Str.4, 69120 Heidelberg gem. § 33 Abs. 4 
S. 2 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 4 S. 1 Geschäftsordnung für Bezirksbeiräte 
anzuhören. 
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Sitzung des Bezirksbeirates Neuenheim vom 23.11.2004 
 
 
 
Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Begründung: 
  
Die derzeitigen Kinderbeauftragten des Bezirksbeirates Neuenheim, Frau Britta Romer und Herr Peter 
Kolbe haben erklärt, künftig diese Tätigkeit nicht mehr ausüben zu wollen. 
Daher sollen in der Sitzung am 23.11.2004 neue Kinderbeauftragte gewählt werden. 
Bewerberinnen für dieses Amt sind Frau Wibke Blüny und Frau Verena Schmitt, beide wohnhaft in 
Neuenheim. 
Den Bewerberinnen soll vor der Wahl Gelegenheit gegeben werden, sich vorzustellen. 
Dem Bezirksbeirat wird empfohlen, Frau Blüny und Frau Schmitt nach § 33 Abs. 4 S. 2 
Gemeindeordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 4 S. 1 Geschäftsordnung für Bezirksbeiräte 
anzuhören. 
 
 
 
gez. 
Beate   W e b e r 
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